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Incoming Fachstudierende Bachelor und Master – Tabellarische Prozessbeschreibung 

# Tätigkeit Details Verantwortlich Input Output / Dokumentation Hinweise 

1 Informationen / 
Marketing 

Homepage pflegen, Studien-
gänge bewerben 

STARTING, ISA, ZSB   • Homepage, ggf. Flyer, DAAD-Portal, Hoch-

schulkompass, Messen, Informationsver-

anstaltungen, Social Media 

  

2 Bearbeitung von An-
fragen 

Anfragen bzgl. Studiengän-
gen / Bewerbung / Voraus-
setzungen werden bearbei-
tet (per Email, telefonisch 
oder direkt) 

STARTING, Fakultäten • Anfrage von Interes-

senten 

• passgenaue Antwort auf Anfrage Anfragen, die bei anderen 
Einheiten eingehen, wer-
den an admis-
sion@zv.uni-siegen.de 
weitergeleitet 

Bewerbung über unisono (A) oder über anderen Kanal (B) 

A3 Registrierung bei 
unisono  

Registrierung in unisono: 
BewerberIn erstellt sich 
einen persönlichen Ac-
count in unisono und gibt 
sich dafür ein eigenes 
Passwort. Anschließend 
erhält er eine Authentifi-
zierungsmail und schaltet 
damit seinen Account in 
unisono frei.  

Bewerber*in Persönliche Daten • persönlicher Account in unisono für Studi-

enplatzbewerbung und perspektivisch für 

das gesamte Studium 

 

A4 Online-Bewerbung Bewerber*in bewirbt sich 
für den Studiengang in uni-
sono 

Bewerber*in Persönliche Daten und 

Dokumente in Bezug 

auf den gewünschten 

Studiengang 

• Bewerbung um einen Studiengang in uni-

sono 

bei ausländischen Doku-
menten wird jeweils eine 
Übersetzung ins Deutsche 
oder Englische benötigt 

B3 Bewerbung über an-
deren Kanal 

Bewerber*in bewirbt sich 
für den Studiengang über 
einen anderen Kanal (Pa-
pierantrag, E-Mail, anderes 
Portal) 

Bewerber*in Persönliche Daten und 

Dokumente in Bezug 

auf den gewünschten 

Studiengang 

• Bewerbung um einen Studiengang (au-

ßerhalb von unisono) 

bei ausländischen Doku-
menten wird jeweils eine 
Übersetzung ins Deutsche 
oder Englische benötigt 

Zulassung in unisono (A) oder über anderen Kanal (B) 

5 Zulassungs-/Ableh-
nungsentscheidung 
 

• Bei Bachelor: STARTING 

entscheidet über Zulassung 

auf Grund der formalen Zu-

gangsvoraussetzung 

Fakultät/Studien-
gang, STARTING 
(wenn Bewerbung via 
unisono auch Cam-
pus Management) 

Entscheidung von Seite 

der Universität Siegen 

• Ergebnis der Bewerbung  
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(Gleichwertigkeit mit einer 

deutschen Hochschulzu-

gangsberechtigung) 

• Bei Master: Fakultät/Studi-

engang entscheidet über 

Zulassung. Wenn zwischen 

Ref. Studierendenservice 

und Fakultät vereinbart, 

prüft STARTING die for-

male Zugangsvorausset-

zung (Gleichwertigkeit mit 

einem deutschen Bachelor-

abschluss)  

• Für deutschsprachige Stu-

diengänge prüft STARTING 

die Erfüllung der Deutsch-

sprachigen Zugangsvoraus-

setzungen (DSH II oder 

Äquivalent) 

6 Zulassungs-/Ableh-
nungsbescheid 

Zulassungs- und Ableh-
nungsbescheid werden er-
stellt. Der Zulassungsbe-
scheid wird zwischen STAR-
TING und Fakultäten/Studi-
engängen abgestimmt, da 
er wesentliche Informatio-
nen zur Einschreibung bein-
haltet.  

Fakultät/Studien-
gang, STARTING 

•  •   

A6 Zulassungsbescheid 
in unisono 

Zulassungbescheid wird von 
Campus Management in 
unisono angelegt. Dort er-
scheint er im persönlichen 
Account der Zugelassenen 
als PDF-Dokument 

Fakultät/Studien-
gang, STARTING, 
Campus Manage-
ment 

PDF-Dokument • Zugelassene erhalten im Zulassungsbe-

scheid Informationen zum weiteren Vor-

gehen in Bezug auf Einschreibung, Kran-

kenversicherung, Visum/Einreise und Stu-

dienstart in Siegen 

Zulassungsbescheid wird 
auf Wunsch des Zugelas-
senen von STARTING aus-
gedruckt, unterschrieben, 
gestempelt und dem Zu-
gelassenen zugesandt. 
PDF reicht häufig für den 
Visumsantrag nicht aus. 
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B6 Zulassungsbescheid 
über anderen Kanal 

Zulassungsbescheid wird als 
Brief oder E-Mail versandt. 

Fakultät/Studien-
gang, STARTING 

Brief/E-Mail • Zugelassene erhalten im Zulassungsbe-

scheid Informationen zum weiteren Vor-

gehen in Bezug auf Einschreibung, Kran-

kenversicherung, Visum/Einreise und Stu-

dienstart in Siegen 

Im Zulassungsbescheid 
wird mitgeteilt, dass er 
sich nun einen persönli-
chen Account in unisono 
erstellen muss (Schritt 
A3), um anschließend an 
darin die Online-Ein-
schreibung durchzufüh-
ren (Schritt 7) 

Vor der Anreise 

7 Einladung Campus 
Step by Step 

Vorbereitungstage für int. 
Studierende werden ge-
plant, Infos dazu erstellt 
und verbreitet 

ISA   Verbreitung der Einladungen / des Links 
per 

• Zulassungsbrief (über STARTING) 

• Email (Liste von STARTING) 

• Facebook 

• Homepage 

• Infos an Fakultäten 

• Homepage der ZSB 

  

8 Vorbereitung auf 
Aufenthalt 

Studierende*r kümmert 
sich um 

• Visum 

• Unterkunft 

• Anreise 

• Krankenversicherung 

Studierende*r • Informationen auf ISA-

Homepage, DAAD-

Homepage, Dt. Aus-

landsvertretung etc. 

• Visum 

• Unterkunft 

• Nachweis der Krankenversicherung 

  

9 Abschluss von Kran-
kenversicherung 

Studierende*r schließt 
Krankenversicherung ab: 

• gesetzlich (Studierende bis 

30) 

• privat (Deutschkursteilneh-

mer*innen und Studie-

rende über 30) 

Befreiung (bei Studierenden 
mit EHIC-Karte) 

Studierende*r, Kran-
kenversicherung 

 • Krankenversicherungskarte /-nummer 

• Bescheinigung Krankenversicherung 

 Bescheinigung muss be-
reits vor Vertragsbeginn 
(=Semesterstart) ausge-
stellt und akzeptiert wer-
den. 

Einschreibung 

10 Online-Einschrei-
bung 

Zugelassener kann aus sei-
nem persönlichen Account 
in unisono die online-Ein-
schreibung beantragen. 

Zugelassene Daten in Bezug auf Stu-

dium in Siegen (z.B. Ad-

resse und Telefonnum-

mer in Deutschland), 

• Daten als Studierender werden in unisono 

angelegt 
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Bild für die USiCard, 

weitere Daten etwa we-

gen Hochschulstatistik-

gesetz und Dokumente 

werden in unisono 

hochgeladen 

11 Meldung des Versi-
cherungsstatus 

Zugelassener muss sich bei 
einer deutschen gesetzli-
chen Krankenversicherung 
melden, um entweder einen 
Vertrag zu schließen oder 
sich von der gesetzl. Kran-
kenversicherungspflicht be-
freien zu lassen und mitzu-
teilen, dass er/sie sich an 
der Universität Siegen ein-
schreiben möchte. 

Zugelassene, deut-
sche gesetzliche 
Krankenversicherun-
gen 

Vertragsdaten für deut-

sche Krankenversiche-

rung oder Nachweis ei-

ner privaten Kranken-

versicherung um von 

der gesetzlichen Kran-

kenversicherungspflicht 

in Deutschland befreit 

zu werden. 

• Gesetzliche Krankenversicherung meldet 

über das elektronische Studierendenmel-

deverfahren (SMV) der Universität den 

Versicherungsstatus 

 

12 Willkommens-
mail/Zahlungsauffor-
derung 

Einschreiber*in erhält von 
STARTING die Willkom-
mensmail/Zahlungsauffor-
derung mit Matrikelnum-
mer, wenn alle Daten/Doku-
mente sowie die Meldung 
des Krankenversicherungs-
status in unisono eingegan-
gen sind. Dann muss 
der/die Einschreiber*in den 
Semesterbetrag auf das 
Konto der Universität Sie-
gen überweisen. 

Einschreiber*in, 
STARTING 

Mailversand und Matri-

kelnummer 

• Einschreiber*in erhält Informationen zum 

Studienstart, seine Matrikelnummer als 

Studierender der Universität Siegen, die 

auch als Zahlungsreferenz dient, sowie 

die Aufforderung den Semesterbeitrag 

auf das Konto der Universität Siegen zu 

überweisen. 

Überweisungen aus dem 
Ausland dauern häufig bis 
zu einer Woche. Sollte die 
Überweisung aus dem 
Herkunftsland nicht mög-
lich sein, da das Land vom 
internationalen Zahlungs-
vermittler SWIFT abge-
schnitten ist (Iran, Afgha-
nistan, Russland) und 
auch keine andere Person 
den Semesterbetrag aus 
einem anderen Land 
überweisen können, be-
steht die Möglichkeit den 
Semesterbetrag am Be-
zahlautomaten im SSC-
Gebäude mit der Kredit-
karte oder an der Zahl-
stelle in Dezernat 1 in bar 
zu bezahlen. In diesem 
Fall muss der Zahlungsbe-
leg mit Vermerk der Mat-
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rikelnummer im Internati-
onalen Studierendensek. 
vorgelegt werden. 

13 Abschluss der Ein-
schreibung 

Nach Zahlungseingang wird 
der Studierendenstatus gül-
tig. Die Belegung in unisono, 
die student. E-Mailadresse 
sowie die moodle können 
aktiviert werden. Die USi-
Card wird bei der DB in Auf-
trag gegeben. 

STARTING (Campus 
Management, ZIMT) 

•  • Einschreiber*in kann die für Studierenden 

vorgesehenen Systeme nutzen.  

 

14 USiCard Die USiCard wird ca. 1-2 
Wochen nach Zahlungsein-
gang von der DB gedruckt, 
codiert und versandt. USi-
Cards von Studierenden 
ohne Adresse in Deutsch-
land zu diesem Zeitpunkt 
werden an STARTING ge-
sandt und können dort ent-
weder abgeholt werden 
oder sich von STARTING 
nach der Einreise zusenden 
lassen. 

STARTING, DB (Firma 
Identa) 

• USiCard wird versandt • Studierende erhalten ihren Studierenden-

ausweis und können damit als E-Semes-

terticket/NRW-Ticket den ÖPNV nutzen. 

Sie können die USiCard in der UB auch als 

Bibliotheksausweis freischalten lassen 

(siehe 20). 

Sollte die Einschreibung 
bereits abgeschlossen 
sein (Schritt 13), die USi-
Card aber noch nicht ein-
gegangen sein, kann aus 
unisono eine Studienbe-
scheinigung ausgedruckt 
werden, die ab 01. 
März/01. September in-
nerhalb des VGWS-Se-
mestertickets (nicht NRW 
weit!) als Fahrtberechti-
gung gilt.  

15 Beginn des Semes-
ters 

Obwohl Einschreibung und 
Versand der USiCard bereits 
vor Beginn des Semesters 
abgeschlossen sein sollten 
(Schritte 13 und 14), be-
ginnt der Studierendensta-
tus bzw. das Studium erst 
mit Beginn der landesweit 
festgelegten Semesterzei-
ten am 01. Oktober/01. Ap-
ril. 

Einschreiber*in, 
STARTING 

• Landesweit festgelegte 

Semesterzeiten 

• Beginn des Studierendenstatus/Beginn 

des Studiums 

Im Idealfall beginnt die 
Vorlesungszeit erst gegen 
Mitte Oktober/April, da-
mit eine ausreichende 
Zeit für die Ankunft und 
Vorbereitung des Studi-
ums in Siegen (siehe ab 
Schritt 16) vor dem tat-
sächlichen Start des Lehr-
betriebs verbleibt. 

Ankunft in Siegen 

16 Einzug  Studierende*r zieht in neue 
Unterkunft, schließt Miet-
vertrag ab, lässt sich Woh-
nungsgeberbestätigung aus-
füllen 

Studierende*r, Ver-
mieter*in 

 
• Mietvertrag 

• Wohnungsgeberbestätigung 
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17 Aktivierung der 
Email-Adresse und 
WLAN 

Studierende*r loggt sich in 
unisono ein und aktiviert 
dort Email-Account und 
WLAN 

Studierende*r • Zugang zu unisono • Email-Adresse unisono-Passwort bleibt 
das gleiche der Vorein-
schreibung; neuer Benut-
zername ist die neue 
Matrikelnr. 

18 Anmeldung Wohn-
sitz 

Studierende*r meldet neue 
Adresse im entsprechenden 
Bürgerbüro an 

Studierende*r, Bür-
gerbüro 

• Wohnungsgeberbestä-

tigung 

• Bescheinigung der Anmeldung des Wohn-

sitzes 

innerhalb von 14 Tagen 
nach Einzug erforderlich 

19 Eröffnung eines 
Bankkontos 

Studierende*r aktiviert 
Sperrkonto und / oder öff-
net anderes (beliebiges) 
Bankkonto 

Studierende*r, Bank • abhängig von Bank 

(meist Antrag, Anmel-

dung des Wohnsitzes, 

Personalausweis) 

• Bankkonto   

20 Aktivierung der USi-
Card als Bibliothek-
sausweis 

Studierende*r füllt Antrag 
der Bibliothek aus und 
reicht ihn ein  

Studierende*r, Biblio-
thek 

• Meldebescheinigung 

• Studierendenausweis 

• Pass 

• Bibliothekskarte (nach einigen Tagen ab-

holbereit) 

 

 21 Anmeldung Rund-
funkgebühren 

Studierende*r meldet sich 
eigenständig (online) an, um 
Rundfunkgebühren zu zah-
len 

Studierende*r   • Bestätigung der Anmeldung Eine Befreiung ist bei aus-
ländischen Studierenden 
idR nicht möglich! Bei 
WGs (und ggf. Wohnhei-
men) muss nur ein*e Be-
wohner*in zahlen; die 
Kosten werden unterei-
nander geteilt. Dennoch 
muss sich jede*r registrie-
ren! 

22 Antrag bei Auslän-
derbehörde 

Einreichung des Antrags auf 
Aufenthaltstitel (mit vorhe-
riger Terminanfrage) 

Studierende*r, Aus-
länderbehörde 

• Antrag auf Aufent-

haltstitel 

• Finanzierungsnachweis 

• Reisepass 

• biometrische Passfotos 

• Studierendenbeschei-

nigung 

• elektronischer Aufenthaltstitel Spätestens kurz vor Ab-
lauf des Visums 

23 Campus Step by Step Durchführung von Vorberei-
tungstagen für ausländische 
Studierende (Orientierung 
auf dem Campus und im 
Unisystem, Stadt, Biblio-
thek, unisono, universitäre 

ISA 
 

• Informationen 

• Informationsmaterialien (DAAD, Uni etc.) 
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Einrichtungen, Freizeitange-
bote, gegenseitiges Kennen-
lernen etc.) 

24 Erstsemestereinfüh-
rung (ESE) 

Durchführung von fachli-
cher Vorbereitung, insbes. 
Stundenplanerstellung etc. 

Fakultäten, Fach-
schaftsräte 

      

Während des Studiums 

25.1 Fragen zum Studium Bei Fragen zum Studium 
richtet sich Studierende*r 
an Fachstudienberatung / 
Academic Advisor des Fa-
ches 

Studierende*r, Fach 
  

  

25.2 Fragen zum Aufent-
haltstitel, Aufenthalt 
etc. 

Bei Fragen, die nicht das 
Fach betreffen, wendet sich 
Studierende*r an ISA 

Studierende*r, ISA 
  

Bei spezifischen Fragen 
wird an entsprechende 
Einrichtungen verwiesen / 
Kontakt hergestellt. 

26 Anmeldung der Leis-
tungen 

Studierende*r meldet Stu-
dien- und Prüfungsleistun-
gen über unisono an 

Studierende*r, uni-
sono 

 
• Erfolgreiche Anmeldung der Leistungen   

27 Leistungsverbuchung Leistungen werden durch 
Lehrende*n / Prüfungsamt 
in unsisono verbucht 

Prüfungsamt 
 

• Ausdruck Leistungsübersicht   

28 Rückmeldung Studierende*r wird per 
Email über Rückmeldung 
aufgefordert; nach Über-
weisung des Semesterbei-
trags erhält er automatisch 
neuen Ausweis und Ticket 

STARTING, Studie-
rende*r 

• Überweisung Semes-

tergebühr 

• Ticket und Studierendenausweis per Post 

an Studierende*n 

  

29 Studiengangswech-
sel 

Plant Studierende*r einen 
Studiengangswechsel, muss 
er sich an STARTING wen-
den, HZB wird für ge-
wünschten Studiengang ge-
prüft, ggf. Anrechnungen 
werden mit Prüfungsamt 
besprochen 

Studierende*r, STAR-
TING, ggf. Prüfungs-
amt 

• Antrag "Änderungsan-

trag / Antrag auf Um-

schreibung", ausgefüllt 

und unterschrieben an 

STARTING 

• erfolgreiche Umschreibung WICHTIG: Laut der Aus-
länderbehörde dürfen int. 
Studierende ihren Studi-
engang nur innerhalb der 
ersten 3 Semester wech-
seln. Beratung dazu über-
nimmt ISA. 

Abschluss des Studiums 

30 Exmatrikulation Sobald alle Leistungen er-
folgreich abgeschlossen 
sind, beantrag Studie-
rende*r Exmatrikulation 

Studierende*r, STAR-
TING 

• "Antrag auf Exmatriku-

lation" mit Stempel 

von Bibliothek und 

vom Hausmeister 

• Bescheinigung der Exmatrikulation   
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31 Abschluss des Studi-
ums 

Studierende*r erhält Ur-
kunde zum abgeschlosse-
nen Studium, ggf. Einladung 
zur Absolventenfeier, ggf. 
Hinweis auf Alumni-Netz-
werk 

jeweiliges Prüfungs-
amt 

• vollständige Leistun-

gen 

• Urkunde   

32.1 Abmeldung Studierende*r meldet sich 
eigenständig beim Bürger-
büro und allen anderen 
Leistungen (Krankenkasse, 
Telefonvertrag, Rundfunk-
gebühren etc.) ab (sofern er 
/ sie Deutschland verlassen 
möchte). 

Studierende*r 
  

  

32.2 Verbleib in Deutsch-
land 

Studierende*r schreibt sich 
in Masterstudiengang ein (= 
Aufenthaltstitel zum Zwe-
cke des Studiums) oder be-
antragt einen Aufenthaltsti-
tel zur Arbeitssuche 

Studierende*r, Aus-
länderbehörde 

 
• Gültiger Aufenthaltstitel Aufenthaltstitel zur Ar-

beitssuche kann für bis zu 
18 Monate beantragt 
werden; diese Zeit kann 
beliebig genutzt werden 
(auch arbeitend), sofern 
der Lebensunterhalt gesi-
chert ist. 

 


